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Kürzung der Sonderzahlung für die Beamten  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
aufgrund des Sonderzahlungsgesetzes NRW ist die Sonderzahlung (sog. Weihnachtsgeld) gekürzt worden.   Diese Kürzung ist mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2006 noch einmal verschärft worden. Gegen diese Kürzungen werden verfassungsrechtliche Bedenken erhoben.

In den vergangenen Jahren wurden Musterklagen eingeleitet. Das Finanzministerium hat jeweils dem Ruhen der übrigen Verfahren zugestimmt, so auch mit Schreiben vom 23.11.09 für das ablaufende Jahr.

Wer also auch für das Jahr 2009 seine Rechte auf ungekürzte Sonderzahlung wahrnehmen möchte, muss erneut einen entsprechenden Antrag an das LBV richten (Muster anbei).

Hinsichtlich der Erfolgsaussichten bleibt zu belegen, dass das Sonderzahlungsgesetz verfassungswidrig ist. Dies wäre u. E. nur möglich, wenn der Nachweis geführt werden kann, dass die Grenze zur amtsamgemessenen Alimentierung unterschritten wird.

Diesbezüglich hatten wir bisher große Hoffnungen auf den bekannten Vorlagebeschluss des VG Arnsberg gesetzt. Diese Hoffnung ist durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die Vorlage für unzulässig zu erklären, geschwunden. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht die Annahme zur Entscheidung verweigert, weil diesbezüglich keine Feststellungsklagen geltend gemacht worden sind. 

Somit bleibt der noch anhängige Vorlagebeschluss des OVG Münster, der eine andere Argumentationskette beinhaltet. Da die Entscheidung hierüber noch lange dauern kann, empfehlen wir weiterhin – wie alle Jahre wieder – den anliegenden Antrag an das LBV zu senden.

Wir gehen davon aus, dass wir an dieser Stelle nicht erläutern müssen, dass Kolleginnen und Kollegen, die erst nach Inkrafttreten des Gesetzes in den Dienst des Landes traten, diesen Antrag nicht stellen können, weil das alte Recht zum Zeitpunkt ihrer Dienstaufnahme nicht mehr existierte.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

gez. Bernd Kohl 

